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Wie sind Ehcleute in der hl. Beichte zu behandeln, die
sich nur vom tvcltlicl)eu Richter haben scheiden lassen?

(SchIUß�)
§ 1567. Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen,

wenn der andere Ehegatte ihn böslich verlassen hat.
Unter böswilliger Verlassung versteht man eigen-

mächtiges und in böswilliger Weise gegen den Willen des
anderen Gatten erfolgtes Aufgeben der häuslichen Ge-
1neinschaft. Man unterscheidet, je nachdem der Aufenthalt
des desertirten Gatten bekannt ist oder nicht, eine
uneigentliche, Qnafidesertion, und eigentliche böswillige
Verlassung, Desertiou.

Dieser Scheidungsgrund wurde im Anschluß an das
protestantische Kirchenrecht unter lebhaftem Widerspruch
in das B. G. B. aufgenommen. Die Berufung auf
I. Cur. 7, 15: quodsi infide1is (1is(-edit, disce(:1at, ist
ganz verfehlt; es handelt sich dort um das sogenannte
p1·ivileg-ium Pau1inum.

Bösliche Verlassung liegt nur vor:
1. wenn ein Ehegatte, nachdem er zur Herstellung der

häuslichenGemeinschaft rechtskräftig verurtheilt worden
ist, ein Jahr lang gegen den Willen des andern Ehe-
gatten in böswilliger Absicht dem Urtheile nicht Folge
geleistet hat. Es muß also ein Verfahren auf Wieder-
herstellung der häuslichen Gemeinschaft vorangegangen
sein;

2. wenn ein Ehegatte sich ein Jahr lang gegen den
Willen des andern Ehegatteu in böswilliger Absicht
von der häuslichen Gemeinschaft fern gehalten hat
und die Voraussetzungen für die öffentliche Zustellung

seit Jahresfrist gegen ihn"bestanden haben, (das heißt,
wenn der Aufenthaltsort nicht bekannt war).

Das kanonische Recht kennt diesen Grund überhaupt
nicht, uach Lämmer wenigstens nicht als selbständigen
Trennungsgrund1). Wohl aber kann die böswillige Ent-
fernung eine Folge, eine Aeußerung jenes o(1ium (-a.pita1e
sein, unter dessen Herrschaft in den Herzen der Gatten
anstatt gegenseitiger Förderung zu den Zielen des zeitlichen
und ewigen Wohles vielmehr Aergerniß und noch größere
Uebel von der ehelichen Lebensge1neinschaft zu besorgen
wären. Kann eine solche Gesinnung erprobt werden,
dann liegt allerdings in dieser Thatsache ein geistlicher
Separationsgrund 2).

Der Beichtvater hat also die Pflicht, sich zu bemühen,
die Eheleute in Güte zum gemeinschaftlichen Leben zu
veranlassen, zumal mit Riicksicht auf ihr eigenes Seelen-
heil, das in großer Gefahr ist, und mit Rücksicht auf das
geistige und leibliche Wohl ihrer Kinder. Erscheinen alle
Versuche einer Einigung solcher eiviliter getrennter Ehe-
leute aussichtslos, dann muß eventuell uach einem anderen
Grunde für die kirchliche sepa-1-ati0 gesucht werden; ein
solcher wird sich wohl am ehesten aus Odium capita1e
herleiten lassen. Die Eheleute sind dann zu veranlassen,
die Angelegenheit dem iuciex eee1esiastious vorzulegen.

§ 1568. Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen,
wenn der andere Ehegatte durch schwere Verletzung der
durch die Ehe begründeten Pflichten oder durch ehrloses
oder unsittliches Verhalten eine so tiefe Zerriittung des

E) Lämmer, Just. II, § 166 Anm. 2.
O) Berg im Archiv für Kirchenrecht XII. 43.
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ehelichen Verhältnisses verschuldet hat, daß dem Ehegatten
die Fortsetzung der Ehe nicht zugen1uthet werden kann.
Als schwere Verletzung der Pflichten gilt auch grobe
Mißhandlung.

Das Gesetz, deutet nirgends an, was als schwere Ver-
letzung der ehelichen Pflichten anzusehen sei. Nach Hollweck,
»Das Civileherecht des B. G. B.« sind solche: Kränkung,
Beschimpfung, Versagung der ehelichen Pflicht, rohes
Benehmen, Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft, Ver-
nachlässigung der Pflege in der Krankheit, Verweigerung
des Schutzes, Mißbrauch der eheherrlichen Gewalt, Ver-
sagung des Gehorsams, Verschwendung des Vermögens,
Vernachlässigung der Kinder, des Hauswesens, ärgerliches
Benehmen vor den Kindern, Trunksucht, Spielwuth,
Zanksucht, verdächtiger Umgang mit anderen Personen
u. s. w. Bei der Bestimmung des ehrlosen, unsittlichen
Verhaltens ist entscheidend der thatsächlich entehrende
Charakter der Handlung und die durch die letztere zu
Tage tretende ehrlose Gesinnung. Bei grober Mißhaudlung
ist nicht gerade lebensgefährliche Verwundung gefordert;
auch schwere Verleumdung und Ehrenkränkung ist hierher
zu rechuen. Im allgemeinen werden Unterschiede der
soeialen Stellung und das subjektive Empfinden des
Richters mitbestimmend sein.

Ein Theil der Gründe dieses Paragraphen ist auch
für uns aeeeptabel, und in solchen Fällen wird es Pflicht
des Beichtvaters sein, wenn Aussöhnung ansgeschlossen ist,
die Sache vor den iudex er-olesiasticus zur Separations-
klage zu bringen.

Wichtig erscheint noch, daß »zum ehrlosen und unsittlichen
Verhalten« nach den Reichstagsoerhandluugen stets ge-
rechnet werde, »wenn nachträglich die zugesagte oder als
selbstverständlich vorausgesetzte kirchliche Trauung ver-
weigert wiirde«. Der Fall nämlich, daß ein Mädchen
unter Zusicherung der nachfolgenden kirchlichen Trauung
zur Eivilehe verlockt wird, und daß der Mann hinterher
von kirchlicher Trauung nichts wissen will, ist nicht so
selten. Falls die bloße Eivilehe kirchlich nichtig ist, (wo
also das �1�ametsj pron1ulgirt ist), muß das Mädchen
die Scheidungsklage ftellen. Es muß fich zudem sehr
hüten vor förmlicher oder stillschweigender Verzeihung,
welche das Anfechtungs- und Scheidungsrecht verwirken.
Wenn ein solches nur eiviliter getrautes Mädchen dennoch
verzeiht durch Leistung des Beischlafs m1d eheliche Lebens-
gemeinschaft, so haben wir den Fall des Eonknbinats,
bei dem der Frau, sobald aufrichtige Beweise der Reue
fich zeigen, die Wiederaufnahme und Lossprechung- nicht

zu versagen ist. Sie zu zwingen, die Sache vor den
iudex e(-olesiasticus zu bringen, macht die Angelegenheit
noch prekärer. Denn dieser könnte nur die Nichtigkeit
der Eivilehe aussprechen, indessen der Civilrichter zur
Scheidung,aus diesem Grunde allein nicht zu zwingen
ist. Was aber wird unter solchen Verhältnissen aus den
Kindern, wie kann dabei von leiblicher und geistiger Er-
ziehung und Pflege derselben die Rede sein? Es müßte hier für
die Civilscheidung etwa der Grund des Zerwürfnisses, der
Abneigung geltend gemacht werden können. Unter Hinweis
darauf, daß der Mann durch den Bruch seines Ver-
sprechens die Zerwiirfnisse und die Abneigung herbeigeführt
hat, würde die Klage vielleicht Erfolg haben, sodaß auch
dem Manne, als dem Schuldigen, die Kosten des Unterhalts
aufzuerlegen wären. Für den Mann ist natürlich im
Beichtstuhl Lossprechung zu erlangen unmöglich, solange
er fich nicht den kirchlichen Bestimmungen unterwirft.

§ 1569. Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen,
wenn der andere Ehegatte in Geisteskrankheit verfallen
ist, die Krankheit während der Ehe mindestens drei Jahre
gedauert und einen solchen Grad erreicht hat, daß die
geistige Ge1neinschaft zwischen den Ehegatten aufgehoben,
auch jede Aussicht auf Wiederherstellung dieser Gemeinschaft
ausgeschlossen ist.

Lehmkuhl macht hierzu die Bemerkung: Dieser Grund
ist für einen Katholiken unerhört. Er kann dabei wohl
nur an die wirkliche Scheidung im Umfauge der nihjlati0
gedacht haben, nicht an die sepa1-atio temp01«a1-ja. Freilich
ist durch diesen Paragraphen das Prineip, daß nur
Scheidungsgründe, welche durch das schuldbare Verhalten
eines Gatten herbeigeführt sind, gelten sollen, durchbrochen
worden. Man hat ihn begründet durch die realen Ver-
hältnisse des Lebens, insbesondere die wirthschaftlichen
Nachtheile, die sittlichen Gefahren, die dem anderen Ehe-
gatten und den Kindern aus dauernder Vernichtung des
ehelichen Lebens drohen. Daß diese Gründe nicht alle
stichhaltig sind, � auch der Tod vernichtet das eheliche
Leben, in gewissem Sinne auch andere Krankheiten, ��--
dafür spricht schon der Umstand, daß der Paragraph bald
im ersten Entwurf abgelehnt wurde und nur im Plenun1
genügende Unterstützung fand. Lämmer scheint fich so ab-
lehnend als Lehmkuhl nicht zu verhalten, da er schreibt:
Bei Wahnsinn und ansteckenden Krankheiten kann auf
Scheidung gedrungen, nach Beseitigung der Gefahr muß
aber die Ehe wieder in den vorigen Stand gestellt werden.
Es müßte also für unsere Frage beim iudex er-olesiasti(-us
der Antrag auf separatio temp0raria gestellt werden.
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§ l570. Das Recht auf Scheidung erlischt in den
Fällen der §§ 1565��1568 durch Verzeihung.

Es handelt sich also um die Fälle, in denen schuldbare
Gründe für die Scheidung vorlagen. Damit stimmt auch
das kanonische Recht überein.

Im allgemeinen gilt der Satz: Wo eine biirgerliche
Scheidungsklage nicht mehr zulässig ist, kann kaum jemals
eine kanonische Scheidung von Tisch und Bett noch zulässig
sein, umgekehrt letztere aber wohl unzulässig, wo die
bürgerliche Klage noch angenommen würde.

Zum Schlusse sei noch verwiesen auf die Breslauer
Amtl. Verordnungen 52. 1l, in denen den Seelsorgern
ans Herz gelegt wird, vorzubeugen nnd alles daran zu
set;-en, um die Versöhnung entzweiter Ehegatten herbei-
zuführen nnd den Frieden wiederznstellen, ohne den die
gedeihliche Entwicklung der Familie nnd auch das Wohl
des Staates und der Kirche in Frage gestellt sind.

Thesen:
I. Eine völlige Einigung des kanouischen und des

staatlichen Eherechtes ist gegenwärtig ausgeschlossen.
2. Eheleute, die sich nur vom weltlichen Richter haben

scheiden lassen, haben sich einer schweren Ver-
siindigung schuldig gemacht; die Sünde ist jedoch
nicht reservirt.

Z. Eine Censnr ineurriren solche Eheleute nicht.
4. Im allgemeinen ist nachträglich für solche Ehe-

leute, eventuell mit einem neuen Grunde, die kirch-
liche sepa1-ati0 qu0ad mensam et tl10rum nach-
zusuchen.

Verfasser erhebt nicht den Anspruch, eine Original-
arbeit geliefert zu haben. Vielmehr sollte in ihr gemäß
ihrem Charakter als Conveutarbeit eine Zusammenstellung
des für die vorliegende Frage einschlägigen Materials mit
den nothwendigen Bemerkungen und Erläuterungen für
die praktische Pastoralthätigkeit geboten werden. Die
hauptsächlich benutzteu Werke, ans denen Verfasser einzelne
Passus selbst wörtlich entlehnt hat, sind: Lämmer: Jn-
stitutionen; Hollweck: Das Civileherecht des biirgerlichen
Gesetzbuchs; Lehmkuhl: Tl1eol. mo1-alis und die Er-
läuterungen zum bürgerlichen Gesetzbuch.

Johannes Neugebauer.

Lateiuif(he Citate in der Predigt.
Es ist bei manchen Predigern Gewohnheit, in der

Predigt Stellen aus der hl. Schrift in lateinischer Sprache
zu eitiren und dieses nicht etwa blos einzelne Male und
ausnahmsweise, sondern, wo möglich, recht häufig zu thun.

Wir können diese Sitte durchaus nicht schön finden.
Denn zunächst versteht die große Mehrzahl der Zuhörer
lateinische Worte überhaupt nicht und selbst diejenigen ver-
stehen sie nicht, die sonst wohl Kenntnisse im Latein be-
sitzen, aber keine Theologen sind. Die Worte müssen also
übersetzt werden. Das geschieht auch natiirlicher und noth-
wendiger Weise unmittelbar nach dem eitirten lateinischen
Text. Wozu aber dann die Sache verdoppeln? Um die
Predigt zu verlängern?? Wer sich�s nicht anders zu er-
klären weiß, dem könnte es fast so scheinen.

Eher aber sieht es zweitens so aus, als ob der Prediger
sich den Anstrich einer besonderen Gelehrsamkeit geben
wollte, wenn er fortwährend in zweierlei Sprachen redet,
denn das beweist nicht blos, daß er dieselben versteht,
sondern auch, daß er sie mit Gewaudtheit zu handhaben
vermag.

Solche Ruhmsucht paßt aber nicht zur Lehre des
Apostels, welcher l. Cor. I, 18 � 2, 13 alle Menschen-
weisheit und allen Fleischesruhm verwirft und dagegen
allein Gottes Weisheit und Gottes Kraft hervorhebt, wie
sie im Geheimnisse des Kreuzes sich offenbart.

Wohl wissen wir, daß die genannten Prediger nicht
inhaltlich dasjenige predigen, was der Apostel hier ver-
wirft, und dennoch können wir seine Worte gegen dieselben
anwenden, weil sie formell dasjenige thun, was seinen
Tadel hervorruft.

Drittens. Es hätte wohl einen Sinn, zuerst immer
den lateinischen Text zu eitiren, wenn Christus oder die
Apostel sich bei ihrer lehramtlichen Thätigkeit dieser Sprache
bedient hätten. Denn dann würde man glauben müssen,
es geschehe dies, um die Worte recht getreu anzuführen.
Da dies aber nicht der Fall ist und die Vorschrift be-
züglich des Gebrauchs der lateinischen Vulgata, aus welcher
die Citate entnommen werden, mit der genannten Be-
ziehung oder Berufung auf Christus nnd die Apostel be-
kanntermas3en Nichts zu thun hat, so kann diese Beziehung
keinen Grund abgeben, sich in einer Predigt, die in der
Volkssprache gehalten wird, fortlaufend lateinischer Citate
aus der Vulgata zu bedienen.

Eine theilweise Erklärung für diese Gewohnheit, in-
soweit sie nicht Großmannssucht oder Marotte ist, liegt
darin, daß den Predigern der lateinische Text oft ge-
läufiger ist, als der deutsche, weil sie ihn im Brevier und
Missale so oft lesen und aussprechen müssen, daß sie
Vieles davon gut auswendig herzusagen wissen. Das
mag ihnen also auch einigermaßen zur Entschuldigung
dienen. Denn auf der einen Seite citirt sich dasjenige
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leichter und schneller, was man besser im Gedächtnisse hat,
und auf der anderen vermag man dann die meist weniger
gelänfige nnd womöglich grade in den Anfangsworten
kaum zu Gebote stehende deutsche Ueberfetzung leichter an
den ausgefprochenen lateinischen Text anzuschließen.

Trotzdem können wir diese Gewohnheit aus den an-
geführten Gründen nicht ansprechend finden, wenn es sich
um Predigten vor dem Volke handelt.

Dagegen ist die Anwendung lateinifcher Texte in den
Priesterseminarien, bei Exercitien für Kleriker oder bei
Ansprachen an dieselben eine wohl natürliche und ordnungs-
mäßige Sache. Jedoch ist auch da selbst Maß zu halten
und die Wahrheit zu beherzigen: In der Beschränkung
erst zeigt sich der Meister.

Zum Kapitel »in ei-1m«.
(Znr Sammlung zu legen.)

Beziiglich der Frage, die in den letzten Nummern
dieses Blattes zur Sprache kam, � ob uämlich in gewissen
Fällen auf dem Wege oder auf den Weg zu sagen ist, �-
liefert auch die kirchliche Oration vom 2-I. Juni geeignetes
Material, da es am Schlusse derselben heiszt: et omnium
ii(1elium mentes (1jrige in via.n1 salutis aeterna.e. Be-
achtenswerth ist dabei, das; von Gläubigen die Rede ist,
nicht von Unglänbigeu.

Welche Mittel und Wege stehen dem Seelsorger zu
Gebote, feinen paftorelleu Einfluss auch auf diejenigen
jungen Leute feiner Pfarrgemeinde geltend zu machen,
welche ihrer activen Militairdienstzeit in auswärtigen

Garuifoueu genügen?
(Fortsetzung.)

A. Pastorelle Thätigkeit von der Auslosung bis zur
Uebersiedelung in die Garnison.

a. Nach der Auslosung, die alljährlich im Juli statifindet,
weiß in den kleineren und kleinen Gemeinden jedes Schul-
lind die Namen der für den Eintritt zum Militairdienst Be-
stimmten. Ja den größeren und sehr großen Gemeinden
iibersendei auf besonderen Wunsch- bezw. gegen eine mäßige
Schreibgebiihr, der Ortsvorstand dem Seelsorger die Liste der
zu den Waffen Einberufenen, so daß es auch nicht die geringste
Mühe erfordert, die Namen derselben festzustellen.

1). Die Kenntniß derselben vorausgesetzt bemüht sich der
Seelsorger durch Besuche in den Familien, deren Söhne,
Geschäftsgehilfen, sonstige Angestellte, Gesellen, Knechte oder

ständige Arbeiter �� (bezw. in den Familien derjenigen, in
welchen dieselben wohnen und zum Haushalte gehören) �-
ausgelost find, die jungen Rekruten zu einem Abschiedsbefuche
ins Pfarrhaus einzuladen. Bei der Unmöglichkeit von Be-
suchen in den betreffenden Familien ist die Einladung zu dem
Abschiedsbefuche durch Einwirkung von Bertrauenspersonen zu
bewirken. Sodann kann für die ersten Tage des September
von den Kanzeln herab ein Sonntag Nachmittag dazu bestimmt
werden. Es ist ein solcher Abschiedsbesuch durchaus keine
übertriebene Forderung und keine unmögliche Zumuthung weder
für den Seelsorger, noch für die jungen Soldaten, die ihren
Pfarrort demnächst verlassen werden. Diese verabschieden sich
ja von ihren Verwandten und Freunden, "�� gehört denn der
Seelsorger als pute1-i)apti7«a.t01·11m et e0nfesS01·11m nicht auch
zu ihrer Freundschaft? Bei solchem Abschiedsbesuche wird sich
Gelegenheit bieten, weit eingehender und dem Zwecke ent-
sprechender über die ihnen drohenden Gefahren zu reden, davor
zu tvarnen und davor zu bewahren, als von der Kanzel herab.

(Gefahren: -I) der Gleichgiiltigkeit gegen den Glauben
durch schlechtes Beispiel in Wort und That feiner verdorbenen
Kameraden; 1)) Gefahren des Unglaubens; c) der Sittlichkeit;
(1) der sündhaften Bekanntschaft unter dem Versprechen der
späteren Ehe, das aber nur als Deckmantel dient u. s. w.).

Es werden vielleicht nicht alle kommen, die zum Abschieds-
besuche eingeladen worden find, aber auch in den indifferentesten
Gemeinden werden immer mehrere sich verabschieden und dem
Seelsorger Gelegenheit geben, ihnen liebreiche Rathfchläge zu
ertheilen.

c. Aufforderung zum Empfange der hl. Sakramente der Buße
und des Altars, � das sei der Gegenstand der weiteren Be-
sprechung beim Abschiedsbesnche. Standestvechfel �� daher
Hinweis auf eine Generalbeicht. Anerbieten des Seelsorgers,
an drei bis vier aufeinander folgenden Belehrungen auf eine gute
Generalbeicht vorzubereiten. Sodann für den letzten Sonntag
vor der Abreise in die Garnifon (also Ende September oder
Anfang Oktober) gemeinschaftlicher Empfang der hl. Evmmu-
nion; feierliche Ansprache mit Erneuerung der Taufgelübde
mit brennender Kerze, -� Vergleich des Fahneneides mit den
Taufgelübden. Jn manchen Gegenden würde der Krieger-
verein mit Fahne und Musik die jungen Soldaten zur Kirche
begleiten und der Feier in c0rpore beiwohnen. Diese Feier
würde offenbar auch für viele alte Soldaten nicht ohne jede
Früchte sein.

d. Beim Nachmitiagsgottesdienste an diesen Sonntagen
wird der Rosenkranz für die jungen Soldaten (eis praesenti1)us)
gemeinsam von der ganzen Kirchgemeinde gebetet; der Seel-
sorger spricht noch einmal Abfchiedsworte zu ihnen, giebt ihnen
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etwas Gedrucktes (z. B. ,,Laufpaß« von Alban Stolz)- auch
ein frommes Bild und einen geweihten Rosenkranz mit auf
den Weg nebst den entsprechenden Ermahnungen und empfiehlt
ihnen zur Anschaffung eines von den beiden Gebetbüchern:

-«) Der christliche Soldat iii seinem Leben uiid in seinem
Gebete. Von W. Sickmann, (Laumann iii Diilmen).
Preis 50 Pfg.

oder
b) Der christliche Soldat, ausgerüstet mit den Waffen des

Glaubens. Von H. Voilniar, Divifionspfarrer (bei
Benziger). Preis geb. 65 Pfg.

Verfasser des letzteren Soldatengebetbuches ist langjähriger
erfahrener Militairseelsorger.

Jn vielen Fällen wird wohl die Empfehlung zur Anschaffung
nicht genügen; es wird dann das Sicherere gewählt werden
und ex p1-opriis gegeben werden müssen. In letzterem Falle
wird sich eine eigeiihäiidige Dedikation leicht anbringen lassen,
ivodurch das Gebetbuch zugleich zu einem werthvollen Andenken
wird. � Sodann bittet sie der Seelsorger, ihm ab und zu
ein paar Zeilen zu schreiben und ladet sie ein, ihn bei jedem
Urlaub in die Heimath ganz bestimmt zu besuchen.

e. Schließlich verspricht er ihnen, täglich bei seinem Gebete
und beim hl. Meßopfer ihrer zu gedenken und auch mit der
Gemeinde für sie zu beten, damit sie als pf1ichttreue Soldaten
des himmlischen uiid des irdischen Königs ihre Dienstzeit zu-
bringen. Jst der Seelsorger mit irdischen Gliicksgiitern ge-
segnet, so erkläre er sich solchen gegenüber, welche sich wirklich
in großer Noth besinden, auch bereit, ihnen ab und zu zu
Hülfe zu kommen; diese mögen sich mit Vertrauen an ihn
wenden! (Schk»ß spf9k·)

Die Verehrung des hl. Antonius von Padua,
mit besonderer Rücksicht auf Schlesieu iiiid das Autoniusbrod.

Von Pfarrer l.)i-. Johannes Ehrz;z-I-zcz in Peiskretscham.
X.

Beftiiiidiges Waihsthiiiii der Verehrung des hl. Antonius
in der Gegeiiivart.

Jst auch in der kurzen Spanne Zeit von 1895 bis 1900
ein Zuivachs in der Verehrung des hl. Antonius zu ver-
zeichnen? Die zwölfte Auflage des vorher genannten Werkes:
»Die Ablässe, ihr Wesen und ihr Gebrauch« giebt uns folgenden
Aufschluß.

Das ResponsoriUm: Si quasi-is miracu1ki ist stehen ge-
blieben, aber wichtig ist die hinzugefügte Bemerkung (S. 218):
100 Tage Ablaß täglich können alle Gläubigen gewinnen,
wenn sie, wie es in Padua, Frankreich und anderwärts iiblich ist,
dreizehn ,,Vater unser«, ,,Gegriißet seist du« und

,,Ehre sei dem Vater« zur Erinnerung an die dreizehn
Gnadenerweisungen beten, deren in dem obigen Responsorium
Erwähnung geschieht (Rescript der hl. Ablaßeongregation
9. Juni 1896).

Ferner ist das Stoßgebet Eises crucem Domini fngite-
stehen geblieben und nichts hinzugefügt worden.

Ganz neu sind zwei Gebete zum hl. Antonius, mit
Ablässen beschenkt. Sehr wichtig ist hierbei die Erwähnung
des Brotes für die Armen, des Antonius-Brotes. »Wenn
du uns, hl. Antonius, die Gnade, um die wir bitten, erwirkst,
so wollen wir dir Brot opfern für die Armen.« Man sieht,
daß dieses Gebet eine soziale Tendenz hat! Beringer macht
hierzu die treffende Bemerkung: »Dieses Gebet dient, wie
ersichtlich, der Verehrung des hl. Antonius durch Brot- und
Alinosenspenden, die bekanntlich in neuester Zeit so große
Verbreitung gefunden hat.« (S. 218, 219.)

Die Andacht an den Dienstagen in den Franziskaner-
Kirchen ist dieselbe geblieben. (S. 3()7.)

Etwas ganz Neues sind jedoch die dreizehn Dienstage oder
Sonntage zu Ehren des hl. Antonius. Beringer beschreibt
diese Aiidacht also: »Um die Andacht zu diesem Heiligen,
welche sich in neuester Zeit so vielfach in Geldspenden für die
Armen kundgegeben hat, zu empfehlen und zu fördern, hat
Seine Heiligkeit Leo XIll. durch Breve vom 1. März I898
auf immer bewilligt, daß die Gläubigen, welche an dreizehn
unmittelbar auf einander folgenden Dienstagen oder Sonntagen
zu einer beliebigen Zeit des Jahres beichten, communiciren
und fromme Betrachtungen oder mündliche Gebete oder andere
Uebungen der Frömmigkeit zur Ehre Gottes und des hl.
Antonius verrichten, an jedem dieser Dienstage oder Sonntage
einen vollkoinmenen Ablaß gewinnen können.« (S. 307.)

Wie wichtig ist diese Bestimmung! Der hl. Vater selbst
stellt sich mit seiner hohen -Ant3«rite·tt in den Dienst der be-
sonderen Verehrung des hl. Antonius. Warum sind es aber
gerade dreizehn Dienstage oder Sonntage? Man erinnere sich,
was wir kurz vorher über die dreizehn Vater unser u. s. w.
bemerkt haben. Die dreizehn Vater unser, oder vielmehr die
dreizehn Gnadenerweisungen des hl. Antonius sind das Vorbild für
die Wahl von gerade dreizehn Dienstagen�). Ferner hat diese
Andacht auch eine soziale Wirkung, sie soll die Gläubiger: zur
Austheilung des Antonius-Brotes an die Armen anspornen.

Was nun endlich den froininen Verein zu Ehren des hl.
Antonius anbetrifft, so sind die Bestimmungen unverändert ge-

I) Für die Wahl von gerade dreizehn Dienstagen ist noch
ein zweiter Grund maßgebend, der ini nächsten Abschnitt erwähnt
werden soll.
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blieben: Gebet und Austheilung des Almosens an Arme ist sein
feinerer Zweck. Aber der Vereinszweck wird durch zahlreichere
Schriften zu erreichen gesucht; während 1895 nur eine deutsche
Monatsschrift genannt werden konnte, sind es 1900 folgende:
I) Antonius von Padua, illustrirte Monatsschrift in Landshut in
Bayern. 2) Ebenso der Sendbote des hl. Antonius von Padua
in Paderborn. Z) Sendbote des hl. Franziskus und des hl.
Antonius, in Metz.

Jn allen diesen Schriften wird das religiöse Moment mit
dem sozialen verbunden.

Wenn wir weiter eine Umfchau halten, so können wir
behaupten, daß in der Gegenwart wohl in jeder Kirche, fast in
jedem katholischen Hause ein Bild oder eine Figur des hl.
Antonius sich befindet. Dabei scheint es, als ob im Süden
der hl. Antonius noch mehr verehrt würde, wie bei uns im
Norden. So sah Verfasser dieser Zeilen im siidlichen Frank-
reich, namentlich in der großen Kirche zu Peau in den
Pyrenäen, eine herrliche« Figur des hl. Antonius mit dem
Jesuskinde, umgeben von brennenden Kerzen und mit Blumen
geschmiickt, rings um dieselbe die Vota als Zeichen der
Dankbarkeit für erhörte Bitten.

Wo immer namentlich ein Franziskaner:Kloster sich erhebt,
oder wo der dritte Orden des hl. Franziskus besteht, darf
St. fAntonius Inicht fehlen. So ist auch in Annaberg in
Oberschlesien auf dein neuen Hochaltar neben der Figur des
hl. Franziskus der hl. Antonius zu sehen. Jene beiden Heiligen,
die im Leben vereinigt waren, find auch hier vereinigt!

Zahlreiche Lebensbeschreibungen des hl. Antonius find unter
dem christlichen Volke verbreitet. Das Kirchenlexikon schreibt
darüber: ,,Unter den bis jetzt erschienenen Lebensbeschreibungen
ist entschieden die beste von dem Exjesuiten Emaiiuel von
Azevedo aus Eoimbra in italienischer Sprache bearbeitet. Sie
ist die reife Frucht vieljähriger und gewissenhafter Forschiiiig
und erschien in zweiter Auflage zu Bologna 1790, in vierter
Auflage in Venedig 1818. Dieselbe ist auch den neuesten
Bearbeitungen von P. Coleridge S. .J. aus dem Englischen,
Mainz 1877, P. Philibert Seeböck O. S. Pia, ebendort 1878,
und P. Gabriel Meter 0. S» B. Einsiedeln 1881, zu Grunde
gelegt«).

Außer diesen Werken kann genannt werden das in dieser
Arbeit bereits erwähnte Buch: »Der heilige Wundersmann
Antonius von Padua und seine Verehrung. Von P. Sebastian
Scheyring, Jnnsbruck 1898.« In der Vorrede zur siebenten
Auflage heißt es hier: »Die Verehrung und das Vertrauen aufdie
Fürbitte des wunderthätigen hl. Antonius ist immer mehr im

I) Kirchenlexikon l. e. S. 996.

Zunehmen begriffen, und das giebt Anlaß, von dem beliebten
Büchlein eine neue Auflage, die siebente, erscheinen zu lassen.«

Noch sei genannt das Büchlein: ,,St. Antonius von Padua,
der große Wunderthäter, von P. Wilhelm Aiier, Schroben-
hausen 1890«.

XI.
Die Verehrung des hl. Antonius iii dein benachbarten Polen.

Die Verehrung des hl. Antonius in Polen ist eine über-
aus eifrige. Auch hier kam dieselbe, nachdem das bereits er-
ivähnte wunderbare Ereigniß in Bologna 1617 bekannt geworden
war, in Aufnahme 1). Aber ganz uiid gar volksthiimlich wurde
Antonius durch den polnischen König Michael Korybut. Dieser
fromme Fürst flehte zum hl. Antonius, er möge dem voii
Parteiungen zerrissenen Königreich Polen den Frieden und
einen solchen König erstehen, der zu dieser hohen Würde am
geeignetsten wäre. Michael Korybut verrichtete gerade die
Novene zum hl. Antonius an den neun Dienstagen, als wider
sein Erwarten die Wahl des neuen Königs gerade für diese
Zeit angesetzt wurde. Er hatte soeben diese Andacht am
letzten Dienstag mit Beicht und Communion beschlossen, als
er am Tage darauf zum Könige von Polen im Jahre 1669
erwählt wurde, ganz wider Erwarten der streitenden Parteien,
und obwohl er fich in tiefe Verborgenheit zurückgezogen hatte.

Von jener Zeit an wurde die Verehrung des hl. Antonius
in Polen und Litthauen ganz allgemein. Man errichtete
Altäre zu seiner Ehre, gab den Kindern in der hl. Taufe
den Namen Antonius, führte die Aiitonius-Bruderschaft ein
und verrichtete die Novene an den neun Dienstageii.

Diese Angaben finden sich in einem alten polnischen Gebet-
buch für Frauen; da mehrere Seiten fehlen, so kann der
Druckort uiid das Jahr des Druckes nicht angegeben werden.
Aus verschiedenen Umständen, namentlich aiis der Art der
Ornamentik der darin enthaltenen Bilder, ist jedoch etwa das
Jahr 1720 anzunehmen.

In demselben Buche sindet sich noch folgende Angabe:
»Weil der hl. Antonius im Jahre 1675 einem auf graiisame
Weise ermordeten Fuhrmann, den er zum Leben erweckte,
anbefohleii hat, dreizehn Vater unser und ebenso viele Gegriißet
seist du zu beten, so möge, wer dazu Zeit hat, diese Vater
unser verrichten«2).

I) Siehe oben Abschnitt VII.
D) Dieses Ereigniß berichtet auch Scheyring l. e. S. 44. Danach

befahl der hl. Antonius dem Fuhrmann Tortomanu-s, alle Tage
dreizehn Vater unser und Ave Maria zum Danke für die Lebens-
rettung zu beten.
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Die Sitte, zu Ehren des hl. Antonius dreizehn Vater unser
und Ave Maria zu beten, rührt demnach aus dem Jahre 1675
her. Aber erst Papst Leo XlI1. hat diese Gebetsiveise am
I. Mai 1898 endgiltig bestätigt.

In dem vorhin erwähnten polnischen Gebetbnche findet
sich eine ausführliche Anleitung zur Verrichtung der Novene
an den neun Dieiistagen, dann ein Gebet auf jeden Dienstag,
zuleßt eine Litanei mit oerschiedeiien Gebeten. Ersleht wird
iiamentlich das Wiederfinden verlorener Giiter�).

Noch interessaiiter ist ein anderes polnisches Gebetbuch,
leider ebenfalls ohne Angabe des Druckortes uiid der Jahres-
zahl, weil auch hier mehrere Seiten herausgerissen sind. Das
Gebetbuch dürfte um 1780 erschienen sein. Hier nun sindet
sich ein Bild des hl. Antonius, auf dem das Jesuskind vom
Himmel her zukommt. Die Ueberschrift lautet: ,,Andacht zum
großen Wuuderthäter, dem hl. Antonius von Padua, dem
Wiederbringer oerlorener Sachen und Beschützer in anderen
«Anliegen«. Nach einigen Gebeten folgen die Tageszeiten aus
dem Franziskanerbrevier, dann die Litanei und zuletzt die
Novene zu Ehren des hl. Antonius auf die neun Dienstage
mit einer entsprechenden Belehrung.

Die vorzüglichste in polnischer Sprache erschienene Lebens-
beschreibung hat P. Johannes WarchaI, Franziskaner und
poliiischer Beichtvater in Padua, in Lemberg 1894 unter dem
bereits bekannten Titel Zyw0t åwi9teg0 Ant0nieg0 Z Pai1wy
erscheinen lassen. Auch in diesem Werke findet sich eine ent-
fprechende Andachtsübung, Gs0cIzinki (Tageszeiten) u. s. w.

Wenn wir das Ganze überschauen, so sindet sich in dem
Wortlaut der Gebete zum hl. Antonius selten eine Ueberein-
stimmuiig, � nur darin kommen diese Werke überein, daß
sie die Kraft der Fürbitte des Heiligen preisen uiid die Zuslucht
zu ihm besonders dann empfehlen, wenn uns ein Gut abhanden
gekoiiimeii ist.

Es würde zu weit führen, wenn wir noch näher auf die
Lltaneien, Gebete uiid Lieder zu Ehren des hl. Antonius
eingehen ivollteii, welche in den verschiedenen Gebetbüchern
sich findest. (Schiuß folgt)

Fragekasten.
Nach P. � Ueber die hier abgehaltene eucharistisehe Versainniliing

ist niis zu iiiisereui Bedauern iind zu iinserer eigenen Verwunderung
kein Bericht zngegangeii.

I) z. B. d«�wi(z-by lioclianku S)-im Bo7�«ego,
«l�y two»jex pi·osibei (1«zwigaS7. ka2dego.
Wracas2 sti«aeon·ym t·ortuime los)-.

Litterarisches.
Predigcr und Kiitechet. Eine praktische kath. Monatsschrift,

besonders fitr Prediger nnd Katecheten auf dem Lande iind in kleineren
Städten. Herausg. von J. P. Brunner in Regensburg. Regens-
burg 1901. Verlagsaiistalt vorm. G. J. Manz. Jährlich 12 Hefte.
Preis 5,75 Mk. � Die Hefte für April, Mai, Juni, Juli sind erschienen.

Korrespondciiz- und Offertenblatt für die gEs0MMtE kath-
Geistlichkeit Deutschlands· Redigirt von Benefiziat J. Popp in
München. Verlag von vorm. G. J. Manz in Regensburg. Erscheint
monatlich.

Katechetischc Blätter. Organ des Münchener Katecheten-Vereiiis.
Herausg. von Pfarrer F. Wall. Verlag der J. Kösel�schen Buchh.
in Kempten. Monatlich erscheint ein Heft. Preis 3,60 Mk. � Die
ersten 5 Hefte siiid erschienen.

Novum �l�ostnisi0nttiin g-me(-e cum -ippai-ato ei·irieo ex eili-
tioiiii)iis et lii)i-is main! se1·iptis oollcct0 cui«avit Eberhard Ncstle.
Bitte. 1ll. i·ecogiiita. Stuttgart. Privilegirte Wtirttenibergische
Bibelanstalt, 190l. Preis 1,20 Mk. � Wir können diese von Professor
Dis. Nestle besorgte Ausgabe nur bestens empfehleii. Die katholischen
Blätter sprechen sich mit Recht sehr günstig über dieselbe aiis. Die
Angsburger Postzeitnng z. B. schreibt: »Die Taschenausgabe der
Vritischen Bibelgesellschaft ist durch die vorliegende Ausgabe vollständig
entiverthet, da jene nur den «1�extus i-eceptus, den schlechtesten aller
Texte, diese aber einen niit großer Sorgfalt von dem unermtidlichen
E. Nestle besorgten kritischen Text mit den Codicesvarianten in den
Anmerkungen bietet. Die Aiisstattung des Buches ist iiinsterhaft, am
Rande sind die Paralkelstellen angegeben, die Citate aiis dein Alten
Testament sind durch fettere Typen hervorgehoben, nnd namentli(h
läuft neben der Verszählung eine das Verständniß fördernde sinngemäße
Abtheilung des Textes; anßerdeni ist das ganze überaus gefällige und
handliche Buch uiiisoust zu haben, denn mit einer Mark ist nicht einmal
der Einband bezahlt.« re. 2c. � »Zum ersten Mal haben wir hier zu
einein wahreii Spottpreis eine kritische Ausgabe des griechischen Neuen
Testaments mit echt deutscher Gründlichkeit gearbeitet; sie wird ohne
Zweifel sich im Fluge die Anerkennung aller Theologiestudierenden
erringen und hoffentlich aiich in unseren katholischen Seminarien den
ebenso fehlerhasten wie dickleibigen Reithmayr von 1847 endgültig ver-
drtingen.« 2c. 2c. �- »Von katholischen Ausgaben ist bequem die ober-
hirtlich approbirte griechisch-lateinische von Bernh. Tauchnitz (10. Aufl.
1892, Mk. 3.� in Leipzig); die in zwei Banden voii Hetzeiianer
(Imisbruck 1896�98), ebenfalls griechisch-lateinisch; das ,,N. T.,
gi·aece et 1ati1ie ed. »Jaget· et Tisc1ieiicl0i·f« (Paris, Didot, 1880,
80, 12 Fr.); die griechische Schulausgabe von Perin (Padna 1890)
mit griechisch-lateinischeiii Wörterbnch. Den Anforderungen der Kritik
entspricht keine einzige derselben; ain einpfehlenswerthesten ist das von
Dis. Nestle besorgte, kritisch verlässige iind beqiieine ,,Novum Testameiituin
gi·aece cum appai«atu oi·itico«; für den Hand- Und SchUigebt�aUch
dürfte jetzt wohl keine andere Ausgabe in Betracht koinnien.« Hierzu
müssen wir allerdings bemerken, daß die kath. Ausgabe von Valent.
Loch, Regensburg, Verlag von Manz, ivenn auch der kritische Apparat
fehlt, ja vielmehr grade deshalb nnd wegen ihrer relativen Correctheit
noch immer sehr in Betracht kommt. Zuviel Kritik, wie sie Bernh.
Weiß geübt zu haben scheint, hat für uns etwas Bedenkliches. So
stört uns schon die Schreibweise Joanes für Joannes, Eleisabet für
Elisabet it.
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Die Welt. Erscheint jeden Sonntag. Druck und Verlag der
Germania in Berlin, O. 2., Stralanerstr. 25. Preis 10 Pf. -� Heft
10 ist erschienen.

Natur und Glaube. Naturwisfenschaftliche Monatsschrist auf
positivgläubiger Grundlage. Herausg. von I)-·. J. E. Weiß in Freising.
Preis 3 Mk.

Die Wahrheit. Herausg. von l)--. A. Kaufen in Mtiucheu.
Verlag von J. Bernklau in Leutkirch (Württemberg). Preis 4 Mk.
Erscheint monatlich.

Theologisch-praktische Qnurtalschrist. Herausg. von den
Professoren der bischöfl. theol. Diöcesan-Lehranstalt in Linz. 1901.
54. Jahrg. Preis 7 Mk. � Die ersten 2 Hefte find erschienen.

Unter dem Zeichens der Los- von tIiont-Betvekunu1! Eine
Vertheidigung meiner .56 Preisaufgaben für Protestanten gegen Herrn
Professor Böttichers Schrift: Los vom Ultramoutanismus! »Von
I)--. A. Frits eh, Kaplan in Siegen. il. Theil. Lnthers Moral 2c.,
� allen Freunden nnd Feinden der Graßmann�schen Schrift gewidmet.
Münster i. W. Verlag der Alphonfus-Buchh. 190l. Preis l,80 Mk.
� Der Herr Verfasser zeigt eine große Belesenheit.

Gern-ndcnlsuch. Gebet- und Erbannngsbuch, größtentheils aus
den Offenbarungen der hl. Gertrud nnd Mechtild gezogen. Nach der
alten Originalausgabe neu herausg. von Michael Sintzel. Regens-
burg 1901, Verlag von G. J. Manz. Preis 2 Mk. � Dieses
allbekannte vortreffliche Gebetbuch ist in 28. verbesserter Auflage erschienen.

Maria, die Königin des iiiofcukranzes, oder vollständige Er-
klärung der hl. Rosenkranzgeheimnisfe. Ein unentbehrliches Handbuch
ftir die Leiter und Mitglieder der Roseukranzbrnderschaft. Von
Simon Knoll, Geistlicher Rath und Stadtpfarrer von Mariahilf
in München. 2. verb. n. verm. Aufl. Preis (3 Mk. Regeusburg 1t)()1.
Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz. � Vorliegendes Buch enthält
nicht blos Erörterungen über die Glaubenslehren und Sittenregeln,
sondern auch eine Beschreibung des Lebens Jesn und Marias, sowie
Nachrichten über die durch die heilige Geschichte berühmtesten Orte.
Das Buch eignet sich somit zu einem Hausbuche für jede christliche
Familie. Selbst Prediger nnd Katecheten können geeigneten Stoff zu
ihren Vorträgen darin finden, da das Buch aus Vorträgen entstanden ist,
welche der Verfasser für Mitglieder der Rofenkranzbruderfchaft gehalten hat.

Der katholische Seelsorger. Wifsc:1schaftticl;-praktische Monats-
schrist für den Klerns Dentschlands. Unter Mitwirkung namhafter
Vertreter der Wissenschaft nnd Praxis herausgegeben von Domkapitular
l)1-. Woker. 13. Jahrg. Verlag von Ferd. Schöuingh, Paderboru.
Preis pro Jahrgang 4 Mk. � Die ersten sechs Hefte siud erschienen.

Litcrarisel1c Worte. Monatsschrist für schöne Literatur.
2. Jahrgang. 19t)0J19()1 München, Verlag von Rudolf Abt.
Preis pro Quartal 1,50 Mk. �- Das 6. Heft dieser sehr empfehlens-
werthen Zeitschrift ist erschienen.

l�ust0r k)0nus. Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft nnd Praxis,
herausgegeben von l)--. P. Einig, Professor der Theologie in Trier.
Monatlich erscheint ein Heft in der Stärke von wenigstens drei Bogen.
Preis jährlich 4 Mk. Verlag der Panlinus-Druckerei in Trier. �
Die ersten acht Hefte sind erschienen.

Offener Brief un Herrn Buchl1iindler Robert Gras;maun
in Stettin von l)--. Dahin, Domvikar in Trier. Preis 10 Pf.
Paulinus-Druckerei, Trier. � Es ist nusagbar, wie viel Unheil nnd

Verderben die gegen die Moraltheologie des hl. Alphonsus und die
ganze katholische Kirche gerichtete Schmähschrift Graßmanns angerichtet
hat. Dieselbe ist in circa 3()0 00() Exemplaren verbreitet worden.
Wenngleich sie jetzt durch gerichtliches Urtheil beschlagnahmt ist, so bleiben
jene :-3()0 000 Exemplare doch im Volke nnd wirken da wie eine Seuche
verderbenbringend weiter. Diesem immer weiter um sich greifendeu
Verderben Einhalt zu thun, ist der Zweck des ,,Offenen Briefes«. Nach-
dem bereits mehrere gelehrte Widerlegungeu der Graßmann�fchen
Broschüre erschienen waren, fehlte es immer noch an einer populären
Widerlegung, die sich zur Massenverbreitung im Volke eignete, um
gerade dort das Gift anszumerzen, wo es am verderblichsteu gewirkt
hatte. Dazu eignet sich gut die Gegenschrift des Herrn Dr. Dahin,
die auch als Gegenmittel gegen die ,,Los von Rom-Bewegung« gut zu
verwenden ist.

Die Miszl1andluun der Beichte durch Grafkm-tun und
,,scinc Frcundc«. Von J. Franz. 51 Seiten broschirt. Preis
10 Pfg. Verlag der Gern1ania, Berlin. � Mit großer Sachkenntniß
1md in ge1neinverständlicher Form werden in diesem Werkchen aufs
trefflichste die schamlosen Angriffe zurückgewiesen, die in neuerer Zeit
gegen das hl. Sakrament der Buße und den gesammten Priesterstand
gerichtet sind. Der äußerst billige Preis ermöglicht eine Massen-
verbreitnng in allen Kreisen, die aber auch nothwendig ist, um dem
weiteren Eindringen der Schmutzschriften in die katholischen Familien
vorzubeugen.

Uuentneltlicher Stenouraphie-Unterricht. Der Centralvercin
für Fanlmann�fche Stenographie unterrichtet unentgeltlich �� in nur
7 Briefen vollständig � Anfänger in der am leichtesten erlernbaren
und keiner anderen an Verwendbarkeit nachstehendeu Fanlmann�schen
Stenographie. Anmelduugen und Anfragen find an den Vereins-
schriftführer zu richten: Victor Kanders, Wien, ll.X8, Engerthstraße 2:35.

it1ersouai-Uarl)rici)ten.
Anstellnnnen nnd Befiirderunuen.

Bestätigt wurden: die Wahlen des Pfarrers l)1-. Anton B ergel bei
St. Heinrich in Breslau als Actuarins Circnli des Archipresbyterats
Breslau; des Pfarrers Joseph Langer in Laßwitz als Actuarins
Circuli des Archipresbyterats Patschkau; des Pfarrers Franz Kokott
in Tarnowitz als Actuarins Circuli des Archipresbyterats Tarnowit»5;
des Pfarrers Franz Adamek in Eckersdorf als Actuarins Eirculi
des Archipresbhtcrats Namslan; des Pfarrers Paul Potyka in
Dambrau als Actuarins Circuli des Archipresbyterats Falkenberg O.-S.
� Angestellt wurden : Pfarrer F ranz M u s f i ol in Schalkowitz gleichzeitig
als Administrator der Pfarrei Chrosczütz, ArchipresbyteratSchalkowitz.
-� Pfarrer Paul Zieloukowski in Groß-Dubensko als solcher in
Deutsch-Piekar, Archipresbt)terat Tarnowitz. � Kaplan Georg .t·i�lich e
in Peterwitz als Pfarrer in Bärwalde, Archipresbyterat Münsterberg. �-
Kaplan Joseph Diirschlag in Weißensee als solcher in Brandenburg.
�� Pfarrer Gustav Vogel in Briesnitz als solcher in Altkirch, Archi-
presbhterat Sagan. � Pfarrer und Erzpriester Wilhelm Frank bei
St. Pius in Berlin als Pfarrer in Järischau, Archipresbyterat Striegau.
Pfarrer Alois Schubert in Järischan als solcher in Canth, Archipres-
byterat gleichen Namens. � Strafanftaltspfarrer Conrad Grodzicki
in Breslau als Pfarrer in Bolkenhain, Archipresbyterat gleichen Namens.
� Curatus Gustav Ziegan in Neisfe als Pfarrer in Brieg, Archi-
presbyterat gleichen Namens. -� Kaplan Emil Münzer in Canth als
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-lcher in Reichenbach. �� Kaplau Carl Kiuue, z. Z. in Lähn, als
-lcher in Canth. �� Kaplan Otto Czech in Groß-Döbern als Pfarr-
dministrator daselbst. � Erzpriester und Pfarrer Julius Sdralek
c Groschowitz als Pfarrer in Patfchkau, Archipresbyterat gleichen
kamens. � Pfarradministrator Herniann Bilecki in Guben, Archi-
:esbyterat Neuzelle, als Pfarrer daselbst.

Geftorben:
()0ngkegnti0 l«ntinn. -

Am l8. Juni starb Herr Pfarrer Paul Jeron in Pombsen.

Milde Gaben. (Vom 1l. bis 24. Juni 1901 incl.)
Wert der til. Kindheit. Brieg dUtch H- K(IpI- Rasch 60 Mk»

Canienz durch H. Erzpr. Krones incl. Kur Loskaufung von zwei
Heidenkindern 62,20 Mk., Canth durch H. apl. Münzer 192,30 Mk»
Bärdorf durch H. Pf. Bartsch 24 Mk» Louisenthal durch .H. Pf. Stark
l3 Mk., Ostrog durch H. Kapl. Stawinoga incl. zur Loskaufung eines
Heidenkindes ro un-isqne 469,4() Mk., Raudeu O.-S. durch H. Pf.
Thiell 1() Will: Briesnitz durch H. Pf. Vogel 35 Mk., Kamitz durch
Pfarramt 4() Mk., Biskupitz durch S. M. Gierich 131 Mk., Kupfer-
berg durch H. Pf. Orte 10 Mk» Breslau durch H. Regens Oppermann
incl. zur Loskaufung von drei Heidenkindern 191,50 Mk., Oelse durch
H. Pf. Gnerlich 17 Mk» Chorzow durch H. Pfarradm. Drost 95 Mk.. i. F. � Als Sodale wurde aufgenonunen

:eichel in Trebnil,z.
Herr Pfarrer H e r m an n

Gott bezahl�s! A. Sambale.

) ()tss-istsioI-(- Rast St-rast-Ist
F B0(:lnnn i. Wesl;f.

Ztul1al1er: Yriedr. zhellernianu, Maler � Peter ZIicl1arn1ilz, 2lkildl1aner.
kein, Terra-Cotta und Guf)masse, in einfacher" ,«" i . l, S .

u1l1dHroeiöcl)er Polychromte.
. clKl" · Hl,Stt dT -Ctt,Hcll·f itRlWteuzwegc ?Ik«k�2k,»"3kI,�k«»«�2.«.2k- sps-is-?.3«. «« ·� « « ««  W«

, , nach Klein, Fitl)riel) u
,:JJietallplatten gemalt.

in verschiedenen

. a. auf Leinwand oder eigene präparierten

Au6fül)ruug·en mit und ohne Beleuchtung.
» &#39; als Altäre, Kanzeln, Beicht- und Betstühle in Holz. Stein und

Marmor.
�·K3 EsiIoltJkhroutier-;«YluItalt. Ok-

st!-ifiilsr1ing aller nirci1licl1eu Ylelioratiougarl1eiten unter (tBnrantie.
Alle von uns offerierten Gegenstände werden in eigener Werkstatt sorgfältig. solid

kiinstlerifcl) und in strengkirchlichem Sinne ausgefuhrt.
-�� Prima Zengnisse und Refcrcnzen. -�-

Photographieen, Kreuzweg-Probestationen, Preisverzeiehnisse und Kostenanschläge stehen
gern zu Diensten.

Zur Rcifczcit empfehlen wir miser
großes Lager von M-,i80l)r0vi(st«0iI und
machen besonders auf die von uns als
Reisebrevier

neu ctngcrcchtetc
Rcgensburger l8«-«» Ausgabe

aufmerksam, die immer mehrEingang findet.
Preis 29 Mark 50 Pf.

Die Diiiccsamsraprieu liefern Wir
ebenfalls bald in Fascikeln mit Gold-
schnitt dazu.

I« Gefl. Aufträge erbitten wir
unter Bezeichnung
,,ldeisel)r(-vier« AItsekul)0 A(lerls0lz«L

Circulnr über unsere verschiedenen
Brevierausgabeu,» sowie Ansichtsscu-
duugcn stehen gern zu Diensten. -

lTezis0I)iielIe1·." lcin«t0n.
00nrsl)lielIet-.

G. P. xl«(l»(sHLl·Y;�««»liI1(3lIl1.

- Firma 1870 gegr. - «
Bei BcIur·3al2lung 20 V»

«· Rad. u. 5reifendung, »»
Erst- «« t«»[�J3«J7«««;»�9 icckngst«-silasLge E« like »« · (sm1«antie.

GinIner-Mantuas
Flügel -� HarmoniutnS.

5»z,ri, M Fabrik: M 21lF»t2Zå·sI
Tc"lbelm « -- ·ltate I S 3enhn.-» « W MMcf ««

Berlin 528, Se7delstr. «
prei5liste, Music-rbukh umsonst.

Heu sicl1e»rsten Technik de-i mithin. (IBuk-:-
. gewahren meine diebcssichcreu

;Ekal)lpanzer-EIabernal:e.l. P
Gmpsolslen von den l1tnt1w. Jjerreu Z1iischijfen

non Cl)-inal«irli1li nnd ZUiinsier.
Preislisten gratis und franco.

Fern. YiosemetJer, gingen i. W.
.Ipeciatsal1rili für dielseHsikhere Siat1lpanker-

Tabeknalkel nnd Geldssisriiulie.

l
l
I

Siimmtli(l1e Sclmlformulare

sowie Ktrchenrerhnungs-.ilormulare
sind stets vor!-äthig in

G. P. Aderl1olz� Buchl)dlq. in Brcslau.
« · 98et« nnd 99(3t«, it Mlc.

nnd 5() per llelct()lite1·.
J. llnngler, l»--se-stets in 0t«s(3lm«eiet«. stat.
p�Lei)u-eile!-, l«Jlsass.
U-Qs!J!QQQ-li-s!L!4s!ssI9QQs!GL!L!ssEBOOK
Z Bucl1elrucl(erei

N1scl1k0wsk
Breslau, sol1ul1brliol(e 43,

empfiehlt sich Zur
Anfertigung von Werl(e11

eilen Umfangs, Broscl1üren,
Dissertati0nen etc. "

wie überhaupt allen vor-
lc()n1n1enelen I)rucka1·beite
bei saubere1« Äusiül1rung zu
zeitgemäss billigen Preisen.

VJ»f7iFfIfsfF7fIfVIS7fsfJ·VVIkSfII«I
-«AA-L-A--sAAlA-«-««-«-«-«-M-A
lDaI-ameniensioff-

I-·alIs-il( -

otzes Si; l(oe
I(s·0l·(-Its

eInplieIilt sieh del- l10cl1w. G(-istli(-hie(-,it
in Liei"e1·nng von Paramet1tet1-
stoiken und t�e1-tigen Gewändern,
Fahnen, st0I611 und de!-g-le-ie·l1e11.

Spezialität:
GoIel-," seiden- und sammt-

bt·0kate, Dan1aste, I(ölner
B0rten etc.

nach streng mittelalt.e1·liel1en Vorlage«
in nun« v01«2iiglichen nnd pt·eiswii1·ciigen» · Ä Qnalitäte-n.

Mast(-1·sen(lang0n
stehen get-ne t·t·ane0 zu Diensten.
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Akrjkan1snln Weine
Weissen Väter zu A1gier,

unter deren Aufsicht dieselben gelceltert,
gepfleFt und versan(lt werden, liefern
als al einige Vertreter tin« I)eutsebland
die verei(ligten Messwein-I«iek"e1·anten
Gans  in

E start. A1tenhunt1em i. W.

Die Weitre sind l1et·v0r1·agend beliebt
E als stiir1mngsmlttel t·llr Kranke nnd

vor2llg1l(-he bessert- un(l Morgen�
Weine.

» - von 10 I«"lnscben in
 7 versehie(lenen Sorte-n

zu «-it 1JZ,50 in(!l.»I(iste n. l�ae·lcu·ng. i
Man l;1ttet. ansfnl1rlIcl1e l�reisliste
zu ver ringen.

; liebender dlega. I«7sF�2sf.-THEJ..  Albrechtsst. 7.

C Tteppirlje, Molielliosfe,
(!j3ardinen, Tlifci1deciien,

xänferstoife re.

Spezialität :

» Hierin-i1teppitl)k.
s(,«,»J3»JZ»Isf»J«-, ls)Jeustkku.Auswah1seuvxm .

THOSE

lieh. sederz. ftanlio in Dies-iii.

Den Herren Cj3eifllirl1en
empfiehlt sich das Bank-Gcfcht·ifl

G. non Hielt! Z: Co.
Breslau, L�arlsstras;e l,

zum An- und Verkauf von Werihpapieren,
sowie zur provisionsfreien Controlle ver-

loosbarer Effekten, Einlösung von
Coupons u· s. w.

124

, IN der· Herder·fchen Be·rlagshandluna zu Freiburg i. L: beginnt soeben in
Lteferungcn zu erscheinen und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

« «&#39; · &#39; für alte Zaun- und Jefltage des
;tir(tjen«ial)re3 und die Jastenzeit.

Von J. J. Klaus. Ausgewählt und aus dem Lateinischen neu bearbeitet von
Franz Schmid, Pfarrer und Schulinspektor. Mit Approbation des hochw. Herrn
Erzbischofs von Freiburg.

g1ollsliindig in vier Wänden (gr. 80) oder 32 Liieserungeu it 80 Pfennig.
Alle drei xlllott1en wird eine L�ieferung erscheinen.

I- Band: 1. Sonntag im Advent bis 6. Sonntag nach Ostern. � l1. Band:
Pfingsten bis Advent. 1It. Band: Fefttaaspredtgten. IV. Band: Fastenpredigten.
-�.-�- Das soeben zur Ausgabe gelangte erste Heft (V1ll u. 80 S.) ist durch jede Buch-

. handlnng zur Ansicht erhältlich. T-.
Als dieses Werk zum erstenmal ans Licht trat, fand es vielen Beifall. Die bischöflichen

Zensoren sprachen sieh sehr anerkennend über dasselbe aus. In der That zeigt auch eine
fltlchtige Durchsicht, daß diese Predigten die reife Frucht vierzigjähriger Lebenserfahrung im
Bunde mit griindlichem Studium der Heiligen Schrift nnd der Kirchenväter sind. Jn
denselben offenbart steh ein klarer Verstand durch die ruhige Logik und iibersichtliche Gliederung,
ein warmes Herz in dem gemiltvollen Ton und der warmen Darstellung. Klaus kennt
die Theologie, er wendet Stellen der Heiligen Schrift und der Kirchenväter sehr ausgiebig,
oft ilberraschend gewandt an. Er kennt aber auch das Volk, und darum ist er sehr frei-
qebig, ja unerschöpflich in Bildern, Gleichnissen und Erzählungen. Da ist keine Spur
von·Berschwommenheit, von hohlen! Wortgeprtinge, sondern alles ist Klarheit, Einfachheit
und Kraft. So verdient Klaus wohl das seltene Lob eines populären Predigers. . . .« .

(Aus der Einleitung des Herausgebers)

äUitUitUXititXl8XititUlitUicitUitUiUkDie Kunst-Weberei unt! sti(-lcerej
V0l1

Fee-l1·»gs et K«-rissen, cr--keins
ensplieblt sieh riet- 110cl1w. Geistlicl1keit zum Be2uge von

Pa1«an1cnten unt! Fa11nen
in nur stylge1-echt-et· Ausführung vom einiaei1sten bis zum feinsten Genre
bei billigsten Preisen.

vielfach prtimiirt and ausgezeichnet cl1ioo«g·o 1893, Paris 1900 et(-.

PiIIIiIICs von «-it. 350.� an
I-las-moIIitIms

v0n W. ZU. -� un·
l-löel1ster Ruban. l(leinste Ratten.
Reiche Auswahl schöner M0(ielle.
Freie Pr0l)eliekernng. Planes nnd

Ha:-n1oniums zu vermietben.
(ilrasser illa-«tsr. sc-states guts«-"l�1-nne0.
Wili1.lintIolpl1 in Messen.

SelbstgekeltertenZIeisjwein p. Ltr. 4(), 50, 60 u. 70 He»
0, -«otwein - - (-; 7() n. 80 J?

empfiehlt
.I. Ft&#39;aUk, pens. Lehrer,

Alhersweiler (Pfalz)

Zeit s s act a, ·
««gi3rev1erevon einfacher bis zu reichster Ausstattung ist

großer Auswahl.
Mel-verkeiclinissc sieben gern zu Diensten.

G. Ists. ZderlJolz� Buchhdlg. tu Hreølau.
-·-In unser-ein Verlage erschienZ

67 »iiaklioliscije Hircl)enlieder
für 4Iiimmigen .tsIännerkhor.

Herausgegeben von hie. Lücke.
Preis 2 M. 20 Pf.

G. P. IIclekkiokz� Buchhandlung in Moskau.

Hierzu eine Beilage aus der Verlag-Wandlung von J. P. Vordem in Köln.

Druck von R. Niscblowsky in Breslan.




